
IV. Nachtrag vom 05.10.2010 zur Entwässerungssatzung der Stadt 

Wiehl vom 03.05.1996 

 
 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 

14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch 

Art. 4 des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV.NRW. 2009, S. 950), 
des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBL. I 2009, 
S. 2585 ff.) sowie der §§ 51 ff. des Wassergesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch 

Art. 3 des Gesetzes vom 16.03.2010 (GV NRW 2010, S. 185 ff.), 
hat der Rat der Stadt Wiehl in seiner Sitzung am 05.10.2010 

folgenden IV. Nachtrag vom 05.10.2010 zur 
Entwässerungssatzung der Stadt Wiehl vom 03.05.1996 

beschlossen. 
 

Artikel 1 
 

§ 1 Abs. 1 Nr. 4 erhält folgende Fassung: 
Zur Abwasserbeseitigungspflicht gehören nach § 53 Abs.  
1 Satz 2 Nr. 1 bis 7 LWG NRW insbesondere: 

4. die Errichtung und der Betrieb sowie die Erweiterung oder die Anpassung  
    der für die Abwasserbeseitigung nach den Nummern 2 und 3 notwendigen  
    Anlagen an die Anforderungen des §§ 54 ff. WHG und des § 57 LWG NRW. 

Artikel 2 

§ 1 Abs. 1 Nr. 5 erhält folgende Fassung: 

5. das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden  
    Schlamms und dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Verwertung  
    oder Beseitigung (§ 54 Abs. 2 Satz 2 WHG); hierfür gilt die gesonderte  
    Satzung der Stadt über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungs- 
    anlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) vom 16.03.2010 in ihrer  
    jeweils gültigen Fassung.  

Artikel 3 

§ 2 Nr. 1, 2 und 3 erhält folgende Fassung: 



Im Sinne dieser Satzung bedeuten: 
1. Abwasser: 
    Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser im Sinne des § 54  
    Abs. 1 WHG. 
2. Schmutzwasser: 
    Schmutzwasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG das durch  
    häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in  
    seinen Eigenschaften veränderte und das bei Trockenwetter damit  
    zusammen abfließende Wasser. Als Schmutzwasser gelten nach  
    § 54 Abs. 1 Satz 2 WHG auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und  
    Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten. 
3. Niederschlagswasser: 
    Niederschlagswasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG das von  
    Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen  
    gesammelt abfließende Wasser. 

Artikel 4 

§ 2 Nr. 6 d erhält folgende Fassung: 

d) Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im Sinne dieser Satzung gehören  
    Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben, die in der Satzung über die  
    Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen der Stadt Wiehl vom  
    16.03.2010 in ihrer jeweils gültigen Fassung geregelt ist. 

Artikel 5 

§ 2 Nr. 7 a und b erhält folgende Fassung: 

7. Anschlussleitungen: 
    Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Satzung werden  
    Grundstücksanschlussleitungen und Hausanschlussleitungen verstanden. 
 
a. Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von der öffentlichen  
    Sammelleitung bis zur Grenze des jeweils anzuschließenden Grundstücks. 
b. Hausanschlussleitungen sind die Leitungen von der privaten  
    Grundstücksgrenze bis zu dem Gebäude auf dem Grundstück, in dem  
    Abwasser anfällt. Zu den Hausanschlussleitungen gehören auch Leitungen  
    unter der Bodenplatte des Gebäudes auf dem Grundstück in dem  
    Abwasser anfällt sowie Schächte und Inspektionsöffnungen. Bei  
    Druckentwässerungsnetzen ist die Druckstation (inklusive Druckpumpe)  
    auf dem privaten Grundstück Bestandteil der Hausanschlussleitung. 

Artikel 6 

§ 2 Nr. 12 erhält folgende Fassung: 

12. Indirekteinleiter: 
      Indirekteinleiter ist derjenige Anschlussnehmer, der Abwasser in die  
      öffentliche Abwasseranlage einleitet oder sonst hineingelangen lässt (vgl.  
      § 58 WHG). 

 

 

 



Artikel 7 

§ 7 Abs. 10 erhält folgende Fassung: 

(10) Der Anschlussnehmer, bei dem Gewerbe- und  
       Industrieabwasser anfällt und dessen Abwasser in seiner Beschaffenheit  
       erheblich vom Hausabwasser abweicht, hat die Stadt mit dem Antrag  
       nach § 14 Abs. 1 über folgendes zu unterrichten: 
       Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Erzeugnisse,  
       die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge, Höchstzufluss und  
       Beschaffenheit des zum Einleiten bestimmten Abwassers, die Zeiten,  
       in denen abgeleitet wird, die, falls vorhandene, vorliegende  
       Vorbehandlung des Abwassers (Kühlung, Reinigung, Deneutralisation,  
       Dekontaminierung u.ä.) mit Bemessungsnachweisen. Soweit es sich um  
       genehmigungspflichtige Indirekteinleitungen mit gefährlichen Stoffen im  
       Sinne des § 58 WHG und § 59 LWG NRW handelt, genügt in der Regel  
       die Vorlage des Genehmigungsbescheides der zuständigen  
       Wasserbehörde. 

Artikel 8 

§ 9 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in § 51  
      Absatz 2 Satz 1 LWG NRW genannten Voraussetzungen für in  
      landwirtschaftlichen Betrieben anfallendes Abwasser vorliegen. Das  
      Vorliegen dieser Voraussetzungen ist der Stadt nachzuweisen. 

Artikel 9 

 
§ 11 erhält folgende Fassung: 
 

Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des auf seinem 
Grundstück anfallenden Niederschlagswassers, so hat er dies der Stadt 
anzuzeigen. Die Stadt verzichtet in diesem Fall auf die Überlassung des 
verwendeten Niederschlagswassers gemäß § 53 Abs. 3a Satz 2 LWG NRW, 
wenn die ordnungsgemäße Verwendung des Niederschlagswassers auf dem 
Grundstück sichergestellt ist. 

Artikel 10 

§ 20 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 können mit  
      einer Geldbuße bis zu 50.000,- € geahndet werden. 

Artikel 11 

 
Dieser IV. Nachtrag vom 05.10.2010 zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Wiehl vom 03.05.1996 tritt am Tage nach der Bekanntmachung 
in Kraft. 
 
 
 



 
 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Der vorstehende IV. Nachtrag vom 05.10.2010 zur 
Entwässerungssatzung der Stadt Wiehl vom 03.05.1996 wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- 
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666), in der am Tage der Bekanntmachung gültigen Fassung, 
weise ich daraufhin, dass die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein- Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn. 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 

Wiehl, den 05.10.2010 
   In Vertretung 
   - Gaisbauer - 
1. Beigeordneter 
 


